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zung auf Bewährung gewährt, bedarf diese 
im allgemeinen keiner Ausgestaltung ge
mäß § 45 Abs. 3, weil die polizeilichen Maß
nahmen in der Regel ausreichend sind. So
fern im Einzelfall vom Gericht mit der 
Strafaussetzung auf Bewährung Pflichten 
auferlegt werden, müssen sich diese mit 
den möglichen polizeilichen Auflagen sinn
voll ergänzen. Die Dauer der staatlichen 
Kontrollmaßnahmen ist vom Tage der Ent
lassung aus dem Strafvollzug an zu be
rechnen. Das Gericht soll die Bewährungs
zeit mit der Dauer der Kontrollmaßnah
men abstimmen. Die Laufzeit der staat
lichen Kontrollmaßnahmen wird durch den 
Widerruf der Strafaussetzung auf Bewäh
rung nicht unterbrochen. Erfolgt der Wi
derruf auf Gund von § 45 Abs. 5, ist der 
erneute Ausspruch von staatlichen Kon
trollmaßnahmen im Urteil zu prüfen, falls 
wiederum auf Freiheitsstrafe erkannt 
wird.

13. Ein strafbarer Verstoß gegen die staat
lichen Kontrollmaßnahmen liegt bei vor
sätzlicher Zuwiderhandlung (§ 48 Abs. 5) 
gegen die erteilten Auflagen vor. Es ist zu 
prüfen, ob ein Strafverfahren eingeleitet 
werden muß (vgl. auch § 47 Anm. 7.).
Hat ein auf Bewährung verurteilter Täter 
den Auflagen vorsätzlich zuwidergehan
delt, sollte die im Urteil angedrohte Frei
heitsstrafe vollzogen werden, um keine 
Häufung von Strafurteilen entstehen zu 
lassen. Entsprechend ist zu verfahren, 
wenn einem zu Freiheitsstrafe Verurteil
ten Strafaussetzung auf Bewährung ge
währt wurde und dieser die polizeilichen 
Auflagen mißachtet. Erst wenn nach der 
endgültigen Entlassung Auflagen mißach
tet werden, sollte ein Verfahren nach § 238 
eingeleitet werden. In diesen Fällen ist im 
neuen Urteil gemäß § 238 Abs. 3 über die 
Maßnahmen nach § 48 zu entscheiden (vgl. 
§ 238).

14. Zum Verhältnis zwischen den staat
lichen Kontrollmaßnahmen durch die Deut
sche Volkspolizei gemäß § 48 und der 
staatlichen Kontroll- und Erziehungsauf
sicht gemäß § 249 : Das Gericht muß bei 
einer Verurteilung prüfen, ob und welche

dieser beiden Maßnahmen auszusprechen 
ist. Das Gesetz schließt zwar die gleichzei
tige Anwendung von Maßnahmen nach § 48 
und nach § 249 nicht aus, die Realisierung 
führt jedoch zu Überschneidungen. Eine 
parallele Anordnung beider Maßnahmen 
ist daher unzweckmäßig. Bezüglich der An
wendung einer dieser Maßnahmen gegen
über asozialen Tätern vgl. § 249. Anm. 17. 
Erfordert der Charakter von tateinheitlich 
oder in Tatmehrheit begangenen anderen 
Straftaten eine Maßnahme gemäß § 48, ist 
von den dafür geltenden Grundsätzen aus
zugehen.

15. Staatliche Kontrollmaßnahmen durch 
die Deutsche Volkspolizei, die im Zusam
menhang mit der bis zum 4. 5. 1977 mög
lichen Verurteilung zu Arbeitserziehung 
oder Einweisung in ein Jugendhaus ausge
sprochen wurden, werden weiter verwirk
licht.
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